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Vorwort zur 3. Auflage

Seit	der	Veröffentlichung	der	zweiten	Auflage	dieses	Kommentars	im	Jahr	2006	
ist	das	Krankenpflegegesetz	mehrfach	geändert	worden.

Zunächst	 wurde	 im	 Jahr	 2007	 die	 Richtlinie	 des	 Europäischen	 Parlaments	
und	des	Rates	über	die	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen	(2005/36/EG)	
vom	07.09.	2005	in	deutsches	Recht	umgesetzt.	Substantielle	Änderungen	der	
Rechtslage	 für	deutsche	Staatsangehörige	erfolgten	dadurch	nicht.	Die	Ände-
rungen	des	Krankenpflegegesetzes	betreffen	in	erster	Linie	Regelungen	für	aus-
ländische	Staatsangehörige,	insbesondere	des	Europäischen	Wirtschaftsraumes,	
die	 in	 Deutschland	 als	 Gesundheits-	 und	 Krankenpfleger	 bzw.	 Gesundheits-	
und	Krankenpflegerin	tätig	werden	wollen.	In	diesem	Zusammenhang	wurde	
als	 neue	Voraussetzung	 für	 die	 Erlaubniserteilung	 ins	 Gesetz	 aufgenommen,	
dass	Antragsteller	und	Antragstellerinnen	�über	die	für	die	Ausübung	der	Be-
rufstätigkeit	erforderlichen	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache�	verfügen	müs-
sen	 (vgl.	 §	 2	Abs.	 1	 Nr.	 4.	 KrPflG).	An	 der	 automatischen	Anerkennung	 der	
deutschen	Ausbildung	in	der	allgemeinen	Krankenpflege	in	den	EU-Mitglied-
staaten	hat	sich	dadurch	nichts	geändert.

Im	Jahr	2008	wurde	mit	dem	Pflege-Weiterentwicklungsgesetz	auch	das	Kran-
kenpflegegesetz	geändert.	Der	bereits	vorhandenen	Modellversuchsklausel	zur	
Erprobung	von	„Ausbildungsangeboten,	die	der	Weiterentwicklung	der	Pflege-
berufe	unter	Berücksichtigung	der	berufsfeldspezifischen	Anforderungen“	(§	4	
Abs.	6	KrPflG)	dienen,	wurde	eine	weitere	hinzugefügt,	in	deren	Rahmen	„er-
weiterte	Kompetenzen	zur	Ausübung	heilkundlicher	Tätigkeiten“	(§	4	Abs.	7	
KrPflG)	vermittelt	werden	können.	Damit	wird	außer	den	Modellversuchen	zur	
gemeinsamen	Ausbildung	der	Pflegeberufe	auch	die	Ausbildung	an	der	Hoch-
schule	ausdrücklich	ermöglicht.	Während	es	bereits	zahlreiche	Modellversuche	
zur	integrierten	oder	generalistischen	Pflegeausbildung	und	auch	erste	Modell-
versuche	zur	Erstausbildung	an	Hochschulen	gegeben	hat,	setzt	die	Ausbildung	
zur	Vermittlung	„erweiterter	 Kompetenzen“	 voraus,	 dass	„sich	 die	 erweiterte	
Ausbildung	auf	ein	vereinbartes	Modellvorhaben	nach	§	63	Abs.	3c	des	Fünf-
ten	Buches	Sozialgesetzbuch	bezieht	und	die	Ausbildung	geeignet	 ist,	die	zur	
Durchführung	dieses	Modellvorhabens	erforderliche	Qualifikation	zu	vermit-
teln“	(§	4	Abs.	7	KrPflG).	Um	welche	heilkundlichen	Tätigkeiten	es	sich	handelt,	
bedurfte	der	Beschlussfassung	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	(G-BA)1.		

								1	 Der	 Gemeinsame	 Bundesausschuss	 (G-BA)	 ist	 das	 oberste	 Beschlussgremium	 der	 ge-
meinsamen	Selbstverwaltung	der	Ärzte,	Zahnärzte,	Psychotherapeuten,	Krankenhäuser	
und	Krankenkassen	in	Deutschland.
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Die	entsprechende	Richtlinie	des	G-BA	ist	seit	dem	22.03.2012	in	Kraft.	Außer	
dieser	Erprobungsregelungen	und	den	entsprechenden	Vorschriften	zur	Ände-
rung	des	Prüfungsverfahrens	wurde	auch	die	Vorschrift	zum	Ende	der	Ausbil-
dung	geändert.	Nach	§	14	Abs.	1	KrPflG	endet	die	Ausbildung	nicht	mehr	mit	
der	erfolgreichen	Prüfung,	sondern	mit	dem	Ende	der	Ausbildungszeit.	

Im	 folgenden	 Jahr	 wurden	 die	 Zugangsvoraussetzungen	 zur	 Ausbildung	 mit	
der	 Gesetzesänderung	 vom	 17.07.2009	 erweitert.	 Während	 bisher	 der	 Real-
schulabschluss	oder	der	Hauptschulabschluss	zusammen	mit	einer	erfolgreich	
abgeschlossenen	mindestens	zweijährigen	Berufsausbildung	oder	eine	einjäh-
rige	Ausbildung	 in	der	Krankenpflegehilfe	oder	Altenpflegehilfe	als	Zugangs-
voraussetzungen	galten,	kam	nun	der	„erfolgreiche	Abschluss	einer	sonstigen	
zehnjährigen	 allgemeinen	 Schulausbildung“	 (§	 5	 Nr.	 2	 a	 KrPflG)	 als	 weitere	
mögliche	Zugangsalternative	dazu.

Im	Zuge	des	Krankenhausfinanzierungs-Reformgesetzes	(KHRG)	wurde	auch	
Bestimmungen	 zur	 Ausbildungsfinanzierung	 angepasst.	 Die	 Refinanzierung	
der	Ausbildungskosten	ist	weiterhin	gesichert.	Inzwischen	gibt	es	in	vielen	Bun-
desländern	die	im	Gesetz	vorgesehenen	Ausgleichsfonds.	Mit	dem	KHRG	vom	
März	2009	erfolgten	Klarstellungen	zur	Finanzierung	der	Praxisanleitung	und	
zur	Ausbildungsvergütung	für	angehende	Hebammen.	Beide	Vorschriften	wa-
ren	 zwischen	 den	 Vertragsparteien	 der	 Krankenhausfinanzierung	 (Kranken-
hausträgern	und	Krankenkassen)	umstritten.	Den	aktuellen	Gesetzestext	haben	
wir	wieder	in	den	Anhang	dieses	Kommentars	aufgenommen.

Weitere	Gesetzesänderungen	vom	24.07.2010	und	vom	06.12.2011	durch	das	
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz	 (BQFG)	 betrafen	 die	Voraussetzungen	
für	die	Erlaubniserteilung	für	ausländische	Staatsangehörige,	die	den	Beruf	in	
Deutschland	ausüben	wollen.

Mit	 der	 Vorlage	 eines	 Eckpunktepapiers	 einer	 Bund-Länder-Arbeitsgruppe	
kündigt	 sich	 die	 nächste	 umfassende	 Reform	 des	 Krankenpflegegesetzes	 an.	
Mit	einer	Realisierung	ist	allerdings	in	dieser	Legislaturperiode	nicht	mehr	zu	
rechnen;	 zudem	werden	begonnene	Ausbildungen	nach	altem	Recht	beendet	
werden	müssen,	sodass	der	jetzt	vorliegende	Kommentar	noch	für	einige	Jahre	
hilfreich	sein	kann.	Ebenfalls	geplant	ist	eine	Änderung	der	EU-Berufsanerken-
nungsrichtlinie,	 deren	 die	 Krankenpflegeausbildung	 betreffende	 Regelungen	
wir	wiederum	in	diesen	Band	aufgenommen	haben.	Geplant,	aber	auch	um-
stritten	 ist	die	Beschränkung	des	Zugangs	zur	Ausbildung	auf	Bewerber	und	
Bewerberinnen	 mit	 einem	 zwölfjährigen	 allgemeinbildenden	 Schulabschluss.	
Ob	dies	so	wie	von	der	EU-Kommission	geplant	kommt	und	ob,	wie	und	wann	
es	in	deutsches	Recht	umgesetzt	wird,	ist	derzeit	noch	nicht	absehbar.

Zur	 Vervollständigung	 der	 rechtlichen	 Bestimmungen	 zur	 Ausbildung	 nach	
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dem	 Krankenpflegegesetz	 werden	 im	 Anhang	 wiederum	 die	 aktuellen	 Tarif-
verträge	 für	 Auszubildende	 im	 Geltungsbereich	 der	 Tarifverträge	 des	 öffent-
lichen	 Dienstes	 aufgenommen.	 Die	 am	 31.03.2012	 vereinbarten	 Regelungen	
enthalten	u.a.	neue	Bestimmungen	zur	Übernahme	der	Auszubildenden	nach	
dem	Abschluss	der	Ausbildung,	zum	Urlaub	und	zur	Höhe	der	Ausbildungs-
vergütungen.	Der	TVAöD-Pflege	wird	zur	besseren	Lesbarkeit	in	einer	durch-
geschriebenen	Fassung	wiedergegeben,	die	den	allgemeinen	Teil	mit	dem	be-
sonderen	Teil	Pflege	verbindet.

Die	Kommentierung	berücksichtigt	aktuelle	Entwicklungen	in	der	Ausbildung-
spraxis	und	entspricht	dem	derzeitigen	Stand	der	Rechtsprechung	im	Berufs-
bildungsrecht.

Über	Anfragen,	Kritik	und	Anregungen	freue	ich	mich	und	danke	für	die	zahl-
reichen	positiven	Rückmeldungen	zu	den	früheren	Ausgaben.

Berlin,	im	September	2012
Gerd Dielmann
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Vorwort zur 2. Auflage

Das	Krankenpflegegesetz	vom	16.	Juli	2003	ist	nun	zwei	Jahre	in	Kraft.	Die	Aus-
bildungsstätten	und	zuständigen	Behörden	haben	intensiv	an	der	Umsetzung	der		
Bestimmungen	gearbeitet	und	bereiten	die	ersten	Prüfungen	nach	der	neuen	
Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnungen	vor.	Auch	der	Gesetzgeber	ist	nicht	un-	
	tätig	geblieben	und	hat	verschiedene,	kleinere	Änderungen	am	Gesetz	vorgenom-
men.	Die	Anlage	der	anzuerkennenden	Diplome,	Prüfungszeugnisse	und	sons-
tiger	Befähigungsnachweise	aus	den	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union		
wurde	durch	Verordnung	vom	22.	Oktober	2004	aktualisiert	und	ergänzt.	Durch		
das	Berufsbildungsreformgesetz	(BerBiRefG)	vom	23.	März	2005	wurde	eine	Be-	
stimmung	in	die	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	aufgenommen,	wonach		
die	besonderen	Belange	behinderter	Prüflinge	zur	Wahrung	ihrer	Chancengleich-	
heit	bei	der	Durchführung	der	Prüfungen	zu	berücksichtigen	sind.	Gleichlauten-	
de	Bestimmungen	finden	sich	in	allen	Ausbildungsregelungen	der	Heilberufe.

Im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Neugestaltung	 des	 Tarifrechts	 im	 öffentlichen	
Dienst	wurde	auch	des	Tarifrecht	der	Auszubildenden	nach	dem	Krankenpflege-
gesetz	 neu	 geregelt.	 Die	 verschiedenen	 Tarifverträge	 zu	 einzelnen	 Regelungs-
tatbeständen	im	öffentlichen	Dienst	in	Ost	und	West	wurden	in	einem	Allge-
meinen	Teil	für	den	gesamten	öffentlichen	Dienst	und	einem	Besonderen	Teil	
Pflege	zusammengefasst.	Der	damit	vorgelegte	„Tarifvertrag	für	Auszubilden-
de	des	öffentlichen	Dienstes	(TVAöD)“	vom13.	September	2005	wird	in	diesem	
Band	in	der	durchgeschriebenen	Fassung	für	die	Ausbildung	in	Pflegeberufen	
im	Bereich	der	kommunalen	Arbeitgeberverbände	abgedruckt.	

Neu	aufgenommen	wurden	Auszüge	aus	dem	Krankenhausfinanzierungsgesetz	
(KHG),	in	dem	die	Finanzierung	der	Ausbildung	neu	geregelt	wurde	sowie	Aus-
züge	aus	der	Richtlinie	2005/36/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Ra-
tes	vom	7.	September	2005	über	die	Anerkennung	von	Berufsqualifikationen.	
In	dieser	Richtlinie	wurden	die	bis	dahin	bestehenden	unterschiedlichen	Richt-
linien	zu	einem	umfangreichen	Dokument	zusammengefasst.	Materiell	hat	sich	
an	der	automatischen	Anerkennung	für	die	Berufe	in	der	allgemeinen	Kranken-
pflege	nichts	geändert	und	die	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger/-innen	
unterliegen	weiterhin	einer	besonderen	Überprüfung	der	Gleichwertigkeit.	

Für	die	zahlreichen	Rückmeldungen	zur	1.	Auflage	bin	ich	dankbar	und	freue	
mich	über	Kritik	und	Anregungen.

Berlin,	Mai	2006
Gerd Dielmann
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Vorwort

Nach	 langjährigen	 bildungspolitischen	 Diskussionen	 und	 einem	 vergleichs-
weise	zügigen	Gesetzgebungsverfahren	trat	das	neue	Krankenpflegegesetz	vom		
16.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.1442)	mit	der	zugehörigen	Ausbildungs-	und	Prüfungs-
verordnung	 vom	 10.November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.2263)	 am	 1.	 Januar	 2004	 in	
Kraft.

Neben	 den	 neuen	 Berufsbezeichnungen	„Gesundheits-	 und	 Krankenpfleger“,	
„Gesundheits-	und	Krankenpflegerin“	sowie	„Gesundheits-	und	Kinderkran-
kenpfleger“	 und	 „Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpflegerin“,	 veränderten	
Ausbildungszielen	und	-inhalten,	brachte	es	eine	Vielzahl	von	einzelnen	Neu-
regelungen,	 die	 mit	 diesem	 Kommentar	 erstmals	 erläutert	 werden.	 Das	 neue	
Gesetz	wirft	sowohl	in	der	Ausbildungspraxis	als	auch	in	der	juristischen	Inter-
pretation	zahlreiche	Fragen	auf,	die	einer	Beantwortung	bedürfen.	

Dieser	Kommentar	wendet	sich	an	Lehrerinnen	und	Lehrer,	Auszubildende,	Be-
triebs-	und	Personalräte	sowie	Mitarbeitervertretungen,	Beschäftigte	in	Behör-
den,	Verwaltungen	und	bei	Verbänden,	Studierende	und	Lehrende	an	Hoch-
schulen	 und	 Weiterbildungseinrichtungen	 die	 mit	 Ausbildungsfragen	 in	 den	
Pflegeberufen	befasst	sind,	kurz,	an	alle,	die	sich	für	die	Ausbildung	in	der	Kran-
kenpflege	und	Kinderkrankenpflege	interessieren.

Der	 Band	 enthält	 den	 Gesetzestext	 in	 der	 mit	 der	 Bundesärzteordnung	 vom	
21.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.1776)	schon	wieder	geänderten	Fassung	und	den	Text	
der	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	vom	10.	November	2003.	Nach	ei-
ner	Einführung	in	die	Entstehungsgeschichte	dieser	Gesetzesnovelle	werden	die	
einzelnen	Bestimmungen	des	Gesetzes	und	der	Verordnung	ausführlich	unter	
Berücksichtigung	 der	 berufsbildungsrechtlichen	 Rechtsprechung	 für	 die	 Pra-
xis	erläutert.

Im	Anhang	werden	die	zum	Zeitpunkt	der	Drucklegung	 im	Geltungsbereich	
des	Bundes-Angestelltentarifvertrags	für	die	Auszubildenden	nach	diesem	Ge-
setz	gültigen	Tarifverträge	abgedruckt,	die	durch	die	Tarifvertragsparteien	noch	
nicht	an	das	neue	Recht	angepasst	wurden.

Der	Verfasser	freut	sich	über	Rückmeldungen	und	Erfahrungsberichte,	um	sie	
bei	einer	Überarbeitung	und	Ergänzung	für	eine	künftige	Auflage	berücksich-
tigen	zu	können.

Berlin,	im	August	2004
Gerd Dielmann
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Einleitung

Seit	dem	1.	 Januar	2004	gilt	das	neue	Krankenpflegegesetz	vom	16.	 Juli	2003	
(BGBl.	I	S.	1442)	mit	der	zugehörigen	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	
vom10.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2263)	und	löst	damit	das	Krankenpflege-
gesetz	vom	4.	Juni	1985	und	die	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	vom	
16.	Oktober	1985	ab.	

Mit	dem	Gesetz	von	1985	war	eine	jahrelange	Auseinandersetzung	um	die	Ge-
staltung	der	Ausbildung	in	den	Pflegeberufen	und	ihre	Eingliederung	in	das	Sys-
tem	der	beruflichen	Bildung	zu	einem	vorläufigen	Abschluss	gekommen.	Das	
bis	dahin	geltende	Krankenpflegegesetz	vom	20.	September	1965	genügte	nicht	
mehr	den	Anforderungen,	die	an	eine	Ausbildung	im	europäischen	Kontext	zu	
stellen	waren.	Insbesondere	entsprachen	seine	Bestimmungen	nicht	dem	auch	
von	der	Bundesrepublik	Deutschland	ratifizierten	Europäischen	Übereinkom-
men	der	Mitgliedstaaten	des	Europarats	von	1967	und	den	 im	Europäischen	
Rat	mit	beschlossenen	Richtlinien	zur	Ausbildung	von	Krankenschwestern	und	
Krankenpflegern,	die	für	allgemeine	Pflege	verantwortlich	sind,	von	1977.	Im	
Jahre	1969	war	das	Berufsbildungsgesetz	(BBiG)	in	Kraft	getreten,	mit	dem	Ziel,	
„eine	umfassende	und	bundeseinheitliche	Grundlage	für	die	berufliche	Bildung	
zu	schaffen“	(BT-Drucksache	V/4260)	[nach	Wohlgemuth/Sarge	1995,	S.	7].	

Die	damalige	Auseinandersetzung	um	eine	Neugestaltung	der	Krankenpflege-
ausbildung	auf	Grundlage	des	Berufsbildungsgesetzes	endete	mit	einem	Kom-
promiss	(vgl.	Dielmann	1993,	Brenner	1994).	Es	wurde	ein	spezieller	Abschnitt	
zur	 Regelung	 des	 Ausbildungsverhältnisses	 in	 das	 Gesetz	 von1985	 (III.	 Ab-
schnitt	mit	den	§§	12–22)	eingefügt,	der	teils	wortgleich,	teils	sinngemäß	ent-
sprechende	Bestimmungen	aus	dem	Berufsbildungsgesetz	in	das	Krankenpfle-
gegesetz	übernahm.	Das	entsprach	auch	der	Rechtsprechung,	die	in	zahlreichen	
Urteilen	z.	B.	zur	Ausbildungsvergütung,	zu	den	Ausbildungsmitteln,	zur	Probe-
zeit,	zur	Sozialversicherungspflicht	und	zum	Ende	der	Ausbildung	bis	hin	zu	
einem	Beschluss	des	gemeinsamen	Senats	der	obersten	Bundesgerichte	zuguns-
ten	einer	Anwendung	des	Berufsbildungsgesetz	entschieden	hatte.	Im	Übrigen	
wurde	eine	Anwendung	des	BBiG	durch	das	Gesetz	ausdrücklich	ausgeschlos-
sen.	

Die	Krankenpflegeausbildung	behielt	an	der	Schnittstelle	zwischen	dualer	Aus-
bildung	nach	dem	Berufsbildungsgesetz	und	einer	landesrechtlich	zu	regelnden	
Berufsfachschulausbildung	ihre	„eigenartige	Stellung“	(vgl.	Kruse	1987,	S.	7)	im	
Bildungssystem	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Die	EG-Richtlinien	wurden	
allerdings	exakt	umgesetzt,	sodass	seit	1985	davon	ausgegangen	werden	kann,	
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dass	deutsche	Krankenschwestern	und	Krankenpfleger	in	den	Genuss	der	Frei-
zügigkeit	 und	 einer	 automatischen	 Anerkennung	 ihrer	 Abschlüsse	 innerhalb	
der	Mitgliedstaaten	kommen.	

Ende	der	achtziger	Jahre	setzte	im	Zusammenhang	mit	einem	dramatisch	wach-
senden	Fachkräftemangel	 im	Pflegebereich,	der	unter	dem	Stichwort	„Pflege-
notstand“	 diskutiert	 wurde,	 eine	 intensive	 berufsbildungspolitische	 Debatte	
ein.	Sie	hatte	zum	Ziel,	die	Ausbildung	in	den	Pflegeberufen	erneut	und	grund-
legender	zu	reformieren.	

Mehr	oder	minder	ausgefeilte	Reformkonzepte	wurden	von	Berufs-	und	Fach-
verbänden,	Parteien	und	Gewerkschaften	publiziert	(vgl.	ASG	1990,	DBfK	1990	
und	1993,	Gewerkschaft	ÖTV	1990	und	1996,	RBS	1992,	DGSP	1993	und	BKK	
1994,	zusammenfassend:	DBfK	1997	und	Bögemann-Großheim	2002,	S.	439	ff.)	
und	öffentlich	diskutiert.	Das	Bundesinstitut	für	Berufsbildung	(BIBB)	widmete	
dem	Thema	Ausbildungsreform	eine	ganze	Reihe	von	Forschungsprojekten	und	
Veröffentlichungen	(vgl.	BIBB	1984,	1993,	1994,	1998).	Die	Reformvorstellun-
gen	reichten	von	einer	vierjährigen	berufsfachschulischen	Ausbildung	nach	Län-
derrecht	bis	zu	einer	Ausbildungsordnung	auf	Grundlage	des	Berufsbildungs-
gesetzes.	Gemeinsam	war	den	Konzepten	die	Forderung	nach	einer	Integration	
in	das	System	der	beruflichen	Bildung,	einer	Neuorientierung	auf	die	Anforde-
rungen	in	der	ambulanten	Pflege	und	einer	stärkeren	Zusammenführung	der	
pflegerischen	Ausbildungsberufe	in	der	Altenpflege,	Kinderkrankenpflege	und	
der	allgemeinen	Krankenpflege.	Eine	besondere	Rolle	spielte	die	durch	Wanner	
(1987)	ausgelöste	Debatte	um	die	Qualifizierung	der	Lehrerinnen	und	Lehrer	
für	Pflegeberufe	(vgl.	RBS1992	und	Bischoff/Botschafter	1993).	

Bis	Mitte	der	neunziger	Jahre	zeigte	sich	das	zuständige	Bundesministerium	für	
Gesundheit	(BMG)	von	den	Debatten	weitgehend	unbeeindruckt	und	sah	kei-
nen	Reformbedarf.	Bis	zu	diesem	Zeitpunkt	war	die	Anpassung	der	Kranken-
pflegeausbildung	 in	 der	 DDR	 an	 das	 westdeutsche	Ausbildungssystem	 durch	
den	 Einigungsvertrag	 vom	 31.	 August	 1990	 und	 die	 Aufnahme	 einer	 Über-
gangsregelung	 in	 das	 Krankenpflegegesetz	 (vgl.	 Kurtenbach	 u.	 a.	 1998,	 Rau	
2001)	eingeleitet	worden.	Das	ging	mit	einem	regelrechten	Boom	pflegebezo-
gener	Studiengänge	vor	allem	an	Fachhochschulen,	aber	auch	an	Universitäten	
hauptsächlich	für	leitendes	Pflegepersonal	und	Lehrkräfte	einher.	

Im	Juni	1995	sah	das	BMG	erstmals	die	Notwendigkeit,	das	Krankenpflegege-
setz	zu	novellieren	und	in	„einigen	Punkten“	zu	ergänzen.1	In	einer	Anhörung	
im	Ministerium	wurde	das	Novellierungsvorhaben	erörtert.	Bei	dieser	Gelegen-
heit	trugen	die	eingeladenen	Verbände	ihre	wesentlich	weiter	reichenden,	teils	

								1	 Schreiben	des	BMG	vom	8.06.1995	an	einige	Berufsverbände	und	Gewerkschaften.
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kontroversen	Vorstellungen	einer	grundlegenden	Ausbildungsreform	vor.	Die	
angekündigte	„kleine	Novelle“	blieb	jedoch	aus.	

Im	 November	 1997	 erinnerte	 die	 Gesundheitsministerkonferenz	 der	 Länder	
(GMK)	nach	Vorlage	eines	Berichts	ihrer	leitenden	Beamten	zur	„Qualitätssi-
cherung	in	der	Pflege,	Strukturreform	in	der	Pflegeausbildung“	das	BMG	an	die	
„in	Aussicht	gestellte	Novellierung“.2

Nach	 dem	 Regierungswechsel	 1998	 vereinbarte	 die	 neue	 Regierungskoaliti-
on	aus	SPD	und	Bündnis	90/Die	Grünen	in	ihrer	Koalitionsvereinbarung	vom		
20.	Oktober	1998	eine	„Reform	der	ärztlichen	Ausbildung	und	Überprüfung	
der	Berufsbilder	der	Medizinalfachberufe“3	mit	der	Zielsetzung,	die	Ausbildung	
in	den	Pflegeberufen	auf	eine	gemeinsame	Grundlage	zu	stellen.	

Zunächst	wurde	die	Altenpflegeausbildung	mit	dem	Gesetz	vom	17.	Novem-
ber	 2000	 (BGBl	 I	 S.	 1513)	 durch	 ein	 Berufszulassungsgesetz	 nach	 Art.	 74	
Abs.	1	Nr.	19	 auf	 eine	 bundeseinheitliche	 Grundlage	 gestellt.	 Da	 die	 Bundes-
kompetenz	vom	Freistaat	Bayern	bestritten	wurde,	bedurfte	es	eines	Urteils	des	
Bundesverfassungsgerichts,	damit	das	Gesetz	in	der	Neufassung	vom	25.	August	
2003	(BGBl	1690)	rückwirkend	zum	1.	August	2003	in	Kraft	treten	konnte.	

Mit	diesem	Urteil	wurde	dem	Bund	die	Gesetzesgebungskompetenz,	den	Alten-
pflegeberuf	als	Heilberuf	über	ein	Berufszulassungsgesetz	zu	regeln,	zugespro-
chen.	 Die	 Regelungsbefugnis	 für	 die	 geplante	Ausbildung	 in	Altenpflegehilfe	
wurde	jedoch	ausdrücklich	verneint.	Dies	sollte	auch	Auswirkungen	auf	die	be-
stehende	und	erneut	vorgesehene	Ausbildung	zur	Krankenpflegehelferin/zum	
Krankenpflegehelfer	im	Krankenpflegegesetz	haben.	

Mit	dem	Altenpflegegesetz,	welches	durch	das	Verfassungsgericht	in	seinen	we-
sentlichen	Teilen	bestätigte	worden	war,	wurde	auch	das	Krankenpflegegesetz	
geändert,	indem	eine	Erprobungsklausel	für	Modellversuche	eingeführt	wurde.	
Weitere	Änderungen	erfolgten	zunächst	nicht.	

Mit	Ihrer	Publikation	„Pflege	neu	denken	–	Zur	Zukunft	der	Pflegeausbildung“	
erregte	die	Robert	Bosch	Stiftung	–	RBS	(2000)	einiges	Aufsehen	in	der	Fach-
öffentlichkeit.	Die	Vorschläge	zur	Ausbildungsreform	wurden	als	Ergebnis	ei-
ner	„Zukunftswerkstatt“	von	Expertinnen	und	Experten	aus	Pflegewissenschaft	
und	-praxis	vorgestellt.	Die	Veröffentlichung	wurde	breit	 rezipiert,	 löste	aber	
auch	 sehr	 kritische	 Kommentare	 aus	 (vgl.	 Bischoff-Wanner	 2001,	 Dielmann	
2001,	Meifort	2001).	

								2	 Ergebnisniederschrift	der	70.	GMK	am	20.	und	21.	November	in	Saarbrücken.

								3	 „Aufbruch	und	Erneuerung	–	Deutschlands	Weg	 ins	21.	 Jahrhundert	–	Koalitionsver-
einbarung	zwischen	der	Sozialdemokratischen	Partei	Deutschlands	und	Bündnis	90/Die	
Grünen“,	Bonn,	20.	Oktober	1998,	S.	25.
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Fast	zeitgleich	mit	den	Vorschlägen	der	RBS	wurde	das	lang	erwartete	Reform-
konzept	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	(BMG)	in	Gestalt	eines	„Dis-
kussionspapiers“	im	Internet	veröffentlicht.	BMG-Diskussionspapier	und	Aus-
bildungsmodell	der	RBS-Zukunftswerkstatt	wiesen	folgende	Gemeinsamkeiten	
auf:	

1.		 Einen	generalistischen	Ansatz,	wobei	das	BMG	nur	die	Ausbildung	in	all-
gemeiner	Krankenpflege	und	Kinderkrankenpflege	zu	einer	gemeinsamen	
zweijährigen	Grundausbildung	zusammenführen	wollte;

2.		 verschiedene	Ausbildungsniveaus,	die	beim	BMG	als	mindestens	einjähri-
ge	Helfer/-innenqualifikation	von	den	Ländern	geregelt	werden	sollte;

3.		 ein	 Festhalten	 an	 der	 Sonderstellung	 der	 Pflegeausbildung	 im	 Berufsbil-
dungssystem,	die	bei	der	RBS	bis	ins	Hochschulsystem	reicht.	

Gemessen	an	den	Erwartungen	und	Notwendigkeiten	fand	der	recht	beschei-
dene	 Reformansatz	 des	 BMG	 in	 Fachkreisen	 ein	 eher	 zurückhaltendes	 Echo	
(vgl.	ADS/BA/DBfK	2001,	Gewerkschaft	ÖTV	2001).	Seitens	der	Gewerkschaft	
wurde	vor	allem	das	Festhalten	an	einer	Helfer/-innenausbildung	kritisiert	(vgl.	
Dielmann	2000).	

Nach	Vorarbeiten	einer	Bund-Länder-Arbeitsgruppe	der	Gesundheitsministe-
rien	wurde	im	Januar	2002	ein	erster	Arbeitsentwurf	des	Ministeriums	mit	den	
Verbänden	diskutiert	und	mit	Datum	vom	20.	Februar	2002	ein	Referentenent-
wurf	vorgelegt.	In	beiden	wie	auch	in	dem	am	29.	Mai	2002	vom	Bundeskabi-
nett	beschlossenen	Regierungsentwurf	war	noch	eine	Helfer/-innenausbildung	
vorgesehen.	Der	im	Arbeitsentwurf	noch	nicht	vorgesehene	Vertrauensschutz	
für	Schulleitungen	(vgl.	§24	Abs.	2	KrPflG)	wurde	nach	Intervention	der	Ver-
einten	Dienstleistungsgewerkschaft	(ver.di)	und	der	Deutschen	Krankenhaus-
gesellschaft	(DKG)	in	den	Gesetzesentwurf	aufgenommen.	

Im	 Verlaufe	 des	 Gesetzgebungsverfahrens	 wurden	 noch	 einige	 Korrekturen	
und	Ergänzungen	vorgenommen,	auf	die	zum	Teil	in	den	Erläuterungen	dieses	
Kommentars	 zu	 einzelnen	 Vorschriften	 hingewiesen	 wird.	 Eine	 wesentliche	
Korrektur	betraf	die	durch	das	Urteil	des	Bundesverfassungsgerichts	zum	Al-
tenpflegegesetz	vom	24.	Oktober	2002	(BVerfG,	2	BvF	1/01)	notwendig	gewor-
dene	Streichung	der	geplanten	Ausbildung	zur	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gehelferin	und	zum	Gesundheits-	und	Krankenpflegehelfer.	

Das	Gesetzgebungsverfahren	wurde	am	21.	Juli	2003	mit	der	Veröffentlichung	
des	 Krankenpflegegesetzes	 vom	 16.	 Juli	 2003	 im	 Bundesgesetzblatt	 (BGBl.	 I		
S.	1441)	abgeschlossen.	

Gegenüber	dem	Krankenpflegegesetz	vom	4.	Juni	1985	enthalten	das	neue	Ge-
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setz	und	die	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	folgende	wesentliche	Än-
derungen:	

—		 Einführung	neuer	Berufsbezeichnungen	„Gesundheits-	und	Krankenpfle-
ger/-in“	und	„Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger/-in“;

—		 Verbesserung	der	Durchlässigkeit	zwischen	den	Berufen	der	Kinderkran-
kenpflege	und	allgemeinen	Krankenpflege	und	einheitliche	Ausbildungs-
gänge	mit	Differenzierungsphasen;

—		 Ausweitung	der	Ausbildungsanteile	in	der	ambulanten	Pflege	und	weiterer	
Fachgebiete	(präventive,	rehabilitative	und	palliative	Pflege);

—		 Neuformulierung	der	Ausbildungsziele	und	Unterscheidung	in	solche,	die	
zur	 eigenverantwortlichen	Tätigkeit,	 zur	Mitwirkung	und	zur	 interdiszi-
plinären	 Zusammenarbeit	 befähigen	 sollen,	 Bezugnahme	 auf	 die	 Pflege-
wissenschaft	und	andere	Bezugswissenschaften;

—		 Höhere	qualifikatorische	Anforderungen	an	Schulleitungen	und	Lehrkräf-
te	(Hochschulabschluss)	bei	Bestandsschutz	für	die	Lehrkräfte	mit	Weiter-
bildung	(Übergangsregelung);

—		 Verbesserung	der	praktischen	Ausbildung	durch	die	Vorschrift	berufspäda-
gogisch	qualifizierter	Fachkräfte	für	die	praktische	Anleitung;

—		 Abschaffung	der	Krankenpflegehilfeausbildung;

—		 Annäherung	an	Vorschriften	des	BBiG	zum	Ende	der	Ausbildung,	zu	einer	
angemessenen	Ausbildungsvergütung,	zur	Bereitstellung	von	Lernmitteln	
(Fachbücher)	und	zur	Freistellung	von	Jugend-	und	Auszubildendenver-
tretungen;

—		 Erhöhung	des	Anteils	des	theoretischen	und	praktischen	Unterrichts	von	
1.600	auf	2.100	Unterrichtsstunden;

—		 Neustrukturierung	 der	 Unterrichtsinhalte	 des	 theoretischen	 und	 prak-
tischen	Unterrichts	in	fächerübergreifende	Themenbereiche;

—		 Geänderte	Zusammensetzung	der	Prüfungsausschüsse.

An	 der	 Grundstruktur	 einer	 dual	 organisierten,	 betrieblich-arbeitsrechtlich	
ausgestalteten	 Ausbildung	 im	 Rahmen	 eines	 Berufszulassungsgesetzes	 nach	
Artikel	74	Abs.	1	Nr.	19	Grundgesetz	wird	festgehalten.	Daher	wird	in	diesem	
Kommentar	der	im	dualen	Berufsbildungssystem	übliche	Terminus	„Auszubil-
dende/Auszubildender“	verwendet,	obwohl	der	Gesetzgeber	den	Begriff	„Schü-
lerin/Schüler“	gebraucht.	

Die	 Finanzierung	 der	Ausbildungsstätten	 an	 Krankenhäusern	 wurde	 mit	 der	
Einführung	der	diagnoseorientierten	Fallpauschalen	(DRG)	neu	geregelt.	Die	
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den	Ausbildungsträgern	durch	die	Umsetzung	des	Krankenpflegegesetzes	zu-
sätzlich	entstehenden	Kosten,	 etwa	 für	Qualifizierung	der	Lehrkräfte,	 zusätz-
liche	 externe	 Einsätze,	 höheren	 Anteil	 an	 theoretischen	 Unterrichtsstunden	
u.	a.	sind	pflegesatzfähig	und	können	über	die	bestehende	Budgetbegrenzung	
hinaus	refinanziert	werden.	

Mit	dem	Gesetz	zur	Änderung	der	Bundesärzteordnung	und	anderer	Gesetze	
vom	21.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1776)	wurden	bereits	erste,	eher	redaktionelle	Kor-
rekturen,	 am	 Gesetz	 vorgenommen.	 Der	 Kommentar	 basiert	 auf	 dieser	 zum	
Zeitpunkt	der	Drucklegung	gültigen	Fassung.	



I. 
 

GESETZES- UND VERORDNUNGSTEXTE
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Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege 
(Krankenpflegegesetz – KrPflG)

vom 16. Juli 2003 

(BGBl.	I	S.	1442),	das	zuletzt	durch	Artikel	35	des	Gesetzes		
vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2515)	geändert	worden	ist

Abschnitt 1 
Erlaubnis zum Führen von Berufsbezeichnungen

    § 1 Führen der Berufsbezeichnungen

(1)		 Wer	eine	der	Berufsbezeichnungen

1.	 „Gesundheits-	und	Krankenpflegerin“	oder	„Gesundheits-	und	Kranken-
pfleger“	oder

2.	 „Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpflegerin“	 oder	 „Gesundheits-	 und	
Kinderkrankenpfleger“

führen	will,	bedarf	der	Erlaubnis.	Personen	mit	einer	Erlaubnis	nach	Satz	1,	die	
über	eine	Ausbildung	nach	§	4	Abs.	7	verfügen,	sind	im	Rahmen	der	ihnen	in	
dieser	Ausbildung	vermittelten	erweiterten	Kompetenzen	zur	Ausübung	heil-
kundlicher	Tätigkeiten	berechtigt.

(2)		 Krankenschwestern	 und	 Krankenpfleger,	 die	 für	 die	 allgemeine	 Pflege	
verantwortlich	und	Staatsangehörige	eines	Vertragsstaates	des	Europäischen	
Wirtschaftsraumes	sind,	führen	die	Berufsbezeichnungen	nach	Absatz	1	Nr.	1	
im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	ohne	Erlaubnis,	sofern	sie	ihre	Berufstätig-
keit	als	vorübergehende	und	gelegentliche	Dienstleistung	im	Sinne	des	Artikels	
50	des	EG-Vertrages	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	ausüben.	Sie	unter-
liegen	jedoch	der	Meldepflicht	nach	diesem	Gesetz.

(3)		 Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen	und	Gesundheits-	und	Kin-
derkrankenpfleger,	 die	 Staatsangehörige	 eines	 Vertragsstaates	 des	 Europä-
ischen	Wirtschaftsraumes	sind,	führen	die	Berufsbezeichnungen	nach	Absatz	
1	 Nr.	 2	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 ohne	 Erlaubnis,	 sofern	 sie	 ihre	
Berufstätigkeit	als	vorübergehende	und	gelegentliche	Dienstleistung	im	Sinne	
des	Artikels	50	des	EG-Vertrages	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	ausüben.	
Sie	unterliegen	 jedoch	der	Meldepflicht	und	Nachprüfung	nach	diesem	Ge-
setz.
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(4)		 Die	Absätze	2	und	3	gelten	entsprechend	für	Drittstaaten	und	Drittstaats-
angehörige,	soweit	sich	hinsichtlich	der	Diplomanerkennung	nach	dem	Recht	
der	Europäischen	Gemeinschaften	eine	Gleichstellung	ergibt.

    § 2 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis

(1)		 Eine	Erlaubnis	nach	§	1	Abs.	1	ist	auf	Antrag	zu	erteilen,	wenn	die	Antrag-
stellerin	oder	der	Antragsteller

1.	 die	durch	dieses	Gesetz	vorgeschriebene	Ausbildungszeit	abgeleistet	und	
die	staatliche	Prüfung	bestanden	hat,

2.	 sich	nicht	eines	Verhaltens	schuldig	gemacht	hat,	aus	dem	sich	die	Unzu-
verlässigkeit	zur	Ausübung	des	Berufs	ergibt,

3.	 nicht	in	gesundheitlicher	Hinsicht	zur	Ausübung	des	Berufs	ungeeignet	ist	
und

4.	 über	die	für	die	Ausübung	der	Berufstätigkeit	erforderlichen	Kenntnisse	
der	deutschen	Sprache	verfügt.

(2)	 Die	Erlaubnis	ist	zurückzunehmen,	wenn	bei	Erteilung	der	Erlaubnis	eine	
der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Nr.	1	bis	3	nicht	vorgelegen	hat	oder	die	
Ausbildung	nach	den	Absätzen	3	bis	6	oder	die	nach	§	25	nachzuweisende	
Ausbildung	nicht	 abgeschlossen	war.	Die	 Erlaubnis	 ist	 zu	widerrufen,	wenn	
nachträglich	die	Voraussetzung	nach	Absatz	1	Nr.	2	weggefallen	 ist.	Die	Er-
laubnis	kann	widerrufen	werden,	wenn	nachträglich	die	Voraussetzung	nach	
Absatz	1	Nr.	3	weggefallen	ist.

(3)		 Vorbehaltlich	der	Absätze	4	bis	6	und	des	§	25	erfüllt	eine	außerhalb	des	
Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	und	außerhalb	eines	anderen	Vertragsstaats	
des	 Europäischen	 Wirtschaftsraums	 erworbene	 abgeschlossene	 Ausbildung	
die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nummer	1,	wenn	die	Gleichwertigkeit	
des	Ausbildungsstandes	gegeben	ist.	Der	Ausbildungsstand	ist	als	gleichwer-
tig	anzusehen,	wenn	die	Ausbildung	der	Antragsteller	keine	wesentlichen	Un-
terschiede	gegenüber	der	in	diesem	Gesetz	und	in	der	Ausbildungs-	und	Prü-
fungsverordnung	für	die	Berufe	in	der	Krankenpflege	geregelten	Ausbildung	
aufweist.	Wesentliche	Unterschiede	im	Sinne	des	Satzes	2	liegen	vor,	wenn

1.		 die	von	den	Antragstellern	nachgewiesene	Ausbildungsdauer	mindestens	
ein	Jahr	unter	der	in	diesem	Gesetz	geregelten	Ausbildungsdauer	liegt,

2.		 die	 Ausbildung	 der	 Antragsteller	 sich	 auf	 Themenbereiche	 bezieht,	 die	
sich	wesentlich	von	der	deutschen	Ausbildung	unterscheiden,	oder

3.		 der	Beruf	des	Gesundheits-	und	Krankenpflegers	eine	oder	mehrere	 re-
glementierte	Tätigkeiten	umfasst,	die	im	Herkunftsstaat	der	Antragsteller	
nicht	Bestandteil	des	Berufs	der	Krankenschwester	oder	des	Krankenpfle-
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gers	sind,	die	für	die	allgemeine	Pflege	verantwortlich	sind,	und	sich	auf	
Themenbereiche	bezieht,	 die	 sich	wesentlich	 von	denen	unterscheiden,	
die	 von	dem	Ausbildungsnachweis	abgedeckt	werden,	den	die	Antrag-
steller	vorlegen,	und

die	Antragsteller	diese	nicht	durch	Kenntnisse,	die	sie	im	Rahmen	ihrer	Berufs-
praxis	als	Krankenschwester	oder	Krankenpfleger,	die	für	die	allgemeine	Pfle-
ge	verantwortlich	sind,	unabhängig	davon,	in	welchem	Staat	diese	erworben	
wurden,	ganz	oder	teilweise	ausgleichen	können.	Themenbereiche	unterschei-
den	sich	wesentlich,	wenn	deren	Kenntnis	eine	wesentliche	Voraussetzung	für	
die	Ausübung	des	Berufs	ist	und	die	Ausbildung	der	Antragsteller	bedeutende	
Abweichungen	hinsichtlich	Dauer	oder	Inhalt	gegenüber	der	deutschen	Aus-
bildung	aufweist;	Satz	3	letzter	Halbsatz	gilt	entsprechend.	Ist	die	Gleichwer-
tigkeit	des	Ausbildungsstandes	nach	Satz	1	nicht	gegeben	oder	kann	sie	nur	
mit	unangemessenem	zeitlichem	oder	sachlichem	Aufwand	festgestellt	wer-
den,	weil	die	erforderlichen	Unterlagen	und	Nachweise	aus	Gründen,	die	nicht	
in	der	Person	der	Antragsteller	liegen,	von	diesen	nicht	vorgelegt	werden	kön-
nen,	ist	ein	gleichwertiger	Kenntnisstand	nachzuweisen.	Dieser	Nachweis	wird	
durch	eine	Kenntnisprüfung,	die	sich	auf	den	Inhalt	der	staatlichen	Abschluss-
prüfung	erstreckt,	oder	einen	höchstens	dreijährigen	Anpassungslehrgang	er-
bracht,	der	mit	einer	Prüfung	über	den	 Inhalt	des	Anpassungslehrgangs	ab-
schließt.	 Die	 Antragsteller	 haben	 das	 Recht,	 zwischen	 der	 Kenntnisprüfung	
und	dem	Anpassungslehrgang	zu	wählen.

(3a)	Absatz	3	 Satz	1	bis	 4	gilt	 entsprechend	 für	Antragsteller,	 die	 ihre	Aus-
bildung	 in	 einem	anderen	Vertragsstaat	 des	 Europäischen	Wirtschaftsraums	
abgeschlossen	haben	und	nicht	unter	Absatz	4	oder	§	25	fallen,	sowie	An-
tragsteller,	 die	 über	 einen	 Ausbildungsnachweis	 als	 Krankenschwester	 oder	
Krankenpfleger,	die	für	die	allgemeine	Pflege	verantwortlich	sind,	aus	einem	
Staat,	der	nicht	Vertragsstaat	des	Europäischen	Wirtschaftsraums	(Drittstaat)	
ist,	 verfügen,	 der	 in	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Europäischen	 Wirt-
schaftsraums	anerkannt	wurde.	Zum	Ausgleich	der	festgestellten	wesentlichen	
Unterschiede	haben	die	Antragsteller	in	einem	höchstens	dreijährigen	Anpas-
sungslehrgang	oder	einer	Eignungsprüfung,	die	sich	auf	die	festgestellten	we-
sentlichen	Unterschiede	erstrecken,	nachzuweisen,	dass	sie	über	die	zur	Aus-
übung	des	Berufs	der	Krankenschwester	oder	des	Krankenpflegers,	die	für	die	
allgemeine	Pflege	 verantwortlich	 sind,	 in	Deutschland	erforderlichen	Kennt-
nisse	und	Fähigkeiten	verfügen.	Sie	haben	das	Recht,	zwischen	dem	Anpas-
sungslehrgang	und	der	Eignungsprüfung	zu	wählen.

(4)		 Für	Personen,	die	eine	Erlaubnis	nach	§	1	Abs.	1	Nr.	1	beantragen,	gilt	
die	Voraussetzung	des	Absatzes	1	Nr.	1	als	erfüllt,	wenn	sie	in	einem	anderen	


